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B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: Off

		gelb: On

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Feldlerche (Alauda arvensis)

		rlbrd: 3

		rlnrw: 3S

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n wird derzeit genutzter Lebensraum der Feldlerche durch direkte bau- und anlagenbedingte Flächenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit können in den Nachweisbereichen der Art darüber hinaus Tötungen immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist darüber hinaus die Entwicklung eines Ausweichhabitats im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung eines Extensivackers  (A/ECEF1, ca. 1,5 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist spätestens direkt vor Baubeginn in den Bereichen mit den beeinträchtigten Vorkommen vorgesehen. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung und ein maßnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirtschaftenden Landwirte und in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung eines Ausweichhabitates trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: Off

		gelb: On

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Feldsperling (Passer montanus)

		rlbrd: V

		rlnrw: 3

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Direkte bau- oder anlagebedingte Verluste von Brutvorkommen des Feldsperlings finden durch das Vorhaben nicht statt. Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Feldsperlings durch bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt. Es ist von einem Verlust von 2 Brutpaaren auszugehen. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste von zwei Brutpaaren ist sowohl die Stabilisierung des trassennahen Vorkommens am Kiwittsdamm als auch die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung von Streuobstwiesen in der Nähe des Kiwittsdammes (A/ECEF2.5, tlw., ca. 0,6 ha) und die Entwicklung eines Komplexes aus Extensivgrünland, Brachflächen und Gehölzen mit Exposition von insgesamt 10 Nistkästen für den Feldsperling (A/ECEF2 ca. 4,3 ha) auf drei Teilflächen entlang des Mühlenbaches. Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens zwei Jahre vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Entwicklung von Ausweichhabitaten bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG wird dadurch vermieden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: Off

		gelb: On

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Kiebitz (Vanellus vanellus)

		rlbrd: 2

		rlnrw: 2S

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n werden fünf Brutvorkommen des Kiebitzes durch direkte bau- und anlagenbedingte Flächenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit können in den Nachweisbereichen der Art darüber hinaus Tötungen immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zur Vermeidung der Inanspruchnahme des Kiebitzhabitats im Bereich Hollingen-Ost wird dieser Bereich als Bau-Tabufläche festgelegt (V 3.5). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste für fünf Brutpaare ist darüber hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von Extensivgrünland mit Anlage von Blänken (A/ECEF3, A/ECEF4, A/ECEF5; ca. 10,22 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens zwei Vegetationsperioden vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung und die Ausweisung einer Bau-Tabufläche wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Schleiereule (Tyto alba)

		rlbrd: *

		rlnrw: *S

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Direkte bau- oder anlagebedingte Beanspruchungen von Gebäuden mit Brutvorkommen der Schleiereule finden nicht statt. Durch den Bau der K 53n wird unter Berücksichtigung der Nachweise der Art, potenzieller Aktionsräume und geeigneter Jagdhabitate für die Schleiereule das betriebsbedingte Kollisionsrisiko im Bereich Kiwittsdamm/Sternbusch erhöht. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken im Bereich Kiwittsdamm/Sternbusch werden potenzielle Jagdhabitate östlich der Trasse und im Umfeld des potenziellen Brutvorkommens aufgewertet (G/ACEF2.6, ca. 0,1 ha) . Diese tragen dazu bei, dass die Notwendigkeit häufiger Trassenquerungen und damit signifikante Erhöhungen von Kollisionsrisiken vermieden werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt mindestens zwei Jahre vor Baubeginn in dem Vorkommensbereich der Art. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen vermieden. Entsprechend kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: Off

		gelb: On

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Star (Sturnus vulgaris)

		rlbrd: 3

		rlnrw: 3

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Direkte anlagebedingte Verluste von Brutvorkommen des Stars finden nicht statt. Durch den Bau der K 53n werden 16 Brutpaare aufgrund ihrer Effektdistanz von 100 m beidseitig von Straßen beeinträchtigt. Damit ist entsprechend der anzusetzenden Entwertung (Abnahme der Habitateignung von 20%) insgesamt ein Verlust von vier Brutpaaren zugrunde zu legen.

		vermeidungsmaßnahmen: Durch die bereits vorgesehene Schutzmaßnahme von Gehölzen im Baubereich wird die baubedingte Inanspruchnahme des Brutbaums am Herzbach vermieden. Aufgrund der bereits vorgesehenen Beschränkung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten werden generell direkte Verluste von Nestern mit Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln des Stars vermieden. Zum Auffangen der Funktionsverluste von vier Brutpaaren des Stars ist sowohl die Stabilisierung des trassennahen Vorkommens am Kiwittsdamm (A/ECEF2.5, tlw., ca. 0,6 ha) als auch die Entwicklung von Ausweichhabitaten als Komplex aus Extensivgrünland, Brachflächen und Gehölzen mit Exposition von insgesamt 20 Nistkästen für den Star im funktionalen Zusammenhang auf drei Teilflächen entlang des Mühlenbaches vorgesehen (A/ECEF2, ca. 4,3 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens zwei Jahre vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahme für Gehölze und die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: Off

		gelb: On

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: On

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: Off

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: On

		nein_5: Off

		ja_6: On

		nein_6: Off

		ja_7: On

		nein_7: Off

		Artname: Steinkauz (Athene noctua)

		rlbrd: 3

		rlnrw: 3S

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n kommt es aufgrund bau- und anlagebedingter Habitatverlusten sowie bau- und betriebsbedingter Randeffekte zu Beeinträchtigungen von einem Revier des Steinkauzes. Darüber hinaus ist aufgrund der Lage von vier Revieren der Art beidseitig der Trasse von einer Zunahme betriebsbedingter Kollisionsrisiken auszugehen.

		vermeidungsmaßnahmen: -

		Auswirkungen: Im Hinblick auf die Habitatverluste und -entwertungen wären grundsätzlich Maßnahmen zum Auffangen der Funktionsverluste denkbar. Allerdings sind im Hinblick auf die betriebsbedingten Kollisionsrisiken keine Maßnahmen erkennbar, bei denen mit einer ausreichenden Prognosesicherheit eine signifikante Risikoerhöhung verneint werden könnte. Vor diesem Hintergrund wird in Bezug auf den Steinkauz das Eintreten des Tötungs- und Verletzungsverbots gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG nicht ausgeschlossen.

		gruende: Das Vorhaben ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt (detaillierte Begründung s. Unterlage 12.4.4). 


		alternativen: Weitergehende Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung im Trassenbereich sind nicht erkennbar. Geprüft wurden deshalb auch im Hinblick auf das Planungsziel ebenfalls zielführenden Trassenvarianten. Ergebnis der Prüfung ist, dass diese keine Planungsalternativen darstellen, die den Grund für die Ausnahme, nämlich die potenzielle signifikante Erhöhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken für den Steinkauz, vermeiden könnten. 

		ehz: Um einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des Steinkauzes entgegenzuwirken wurde ein artspezifisches Konzept für FCS-Maßnahmen entwickelt. Dieses umfasst die Entwicklung optimaler Brut- und Nahrungshabitate im Bereich der Lokalpopulation durch die Entwicklung von Extensivweiden sowie Bereitstellung von Brutmöglichkeiten in Form von Viehunterständen und insgesamt 8 Niströhren (A/EFCS1, A/EFCS2, A/EFCS3, A/EFCS4, insgesamt ca. 16,2 ha). Bei Umsetzung der FCS-Maßnahmen kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Steinkauzes sowohl auf Ebene der lokalen Population als auch auf Ebene der atlantischen biogeografischen Region Nordrhein-Westfalens ausgeschlossen werden. Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen ist eine spezielle Pflege- und Funktionskontrolle vorgesehen. Diese umfasst neben einer ökologischen Baubegleitung zur fachgerechter Umsetzung der Maßnahmen auch ein maßnahmenbezogenes Monitoring in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde.








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

		rlbrd: *

		rlnrw: *

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Lebensräume der Fransenfledermaus im Bereich des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume während der Aktivitätszeit der Art zwischen Frühjahr und Herbst können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2, A/ECEF2.3). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6), die Unterführung des Brookweges (BW Nr. 2) und die Unterführung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Darüber hinaus ist ergänzend an der Westseite der Trasse in Kontakt zum Waldkomplex Brook die Entwicklung eines Gewässer-Wald-Komplexes als Jagdhabitat vorgesehen (Maßn. Nr.  A/ECEF2.3), wodurch die Querungsnotwendigkeit der Trasse generell reduziert wird (Anlage mindestens 1 Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-28.02.). Vorsorglich ist darüber hinaus eine spezifische Überprüfung von Baumhöhlen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Große und Kleine Bartfledermaus (Myotis  brandtii/Myotis mystacinus)

		rlbrd: */*

		rlnrw: 2/3

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Lebensräume der Bartfledermaus im Bereich des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume während der Aktivitätszeit der Art zwischen Frühjahr und Herbst können außerdem Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2,  A/ECEF2.3). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6), die Unterführung des Brookweges (BW Nr. 2) und die Unterführung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-28.02.). Vorsorglich ist darüber hinaus eine spezifische Überprüfung von Baumhöhlen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 


 


  
  
 
 
 


 
 


 





		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off
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		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

		rlbrd: *

		rlnrw: G

		mtb: 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Jagdhabitate und Flugwege der Wasserfledermaus im Bereich des  Mühlenbaches und Herzbaches anlagenbedingt zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bau- und betriebsbedingte Lichtimmissionen auf die Gewässer können zu Funktionseinschränkungen führen (Meidung als Flugweg und Jagdhabitat). Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume, insbesondere während der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Art können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingter Lichteinwirkungen sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V 2.5). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6) und den Herzbach (BW Nr. 3). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-31.10.). Vorsorglich ist darüber hinaus eine spezifische Überprüfung von Baumhöhlen vorgesehen. Lichteinflüsse auf den Mühlenbach und Herzbach während der Bauzeit werden durch ein Nachtbauverbot während der Aktivitätszeit der Art in diesen Bereichen vermieden (Anfang April bis Ende Oktober). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen sowie relevante baubedingte Störungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off
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		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Braunes Langohr (Plecotus auritus)

		rlbrd: 3

		rlnrw: G

		mtb: 3810

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Teilhabitate des Braunen Langohrs im Bereich des  Mühlenbaches und Waldkomplexes Brook bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume, insbesondere während der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Art, können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6), die Unterführung des Brookweges (BW Nr. 2) und die Unterführung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Ergänzend sind zur Vermeidung regelmäßiger Trassenquerungen und zum Auffangen von Funktionseinschränkungen im Bereich Brook die Entwicklung eines Gehölz-Gewässer-Komplexes vorgesehen (Maßn. Nr.A/ECEF2.3; Anlage mindestens ein Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-31.10.). Vorsorglich ist darüber hinaus eine spezifische Überprüfung von Baumhöhlen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		ja_4: Off
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		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

		rlbrd: *

		rlnrw: *

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Flugwege und Teilhabitate der Zwergfledermaus in verschiedenen Trassenbereichen bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen und im Umfeld mehrerer trassennaher Quartiere erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume während der Aktivitätszeit der Art (außerhalb der Winterruhezeit) können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Baumhöhlenquartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 1.2, V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V/A 1.3,  V/A 3.3, V 2.5, G 1.2, G 2.2, G 2.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6) sowie 4m hohe Schutzzäune beidseitig der Trasse bei Bau-km 100+550 und 101+180 und im Bereich Hollingen West in Verbindung mit spezifischen Bepflanzungen. Ergänzend ist zur Vermeidung regelmäßiger Trassenquerungen im direkten Quartierumfeld bei der Straße Sternbusch die Optimierung von Nahrungshabitaten durch Waldentwicklung vorgesehen (Maßn. Nr. A/ECEF2.2; Anlage mindestens ein Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-28.02.). Vorsorglich ist darüber hinaus eine spezifische Überprüfung von Baumhöhlen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

		rlbrd: *

		rlnrw: D

		mtb: 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Teilhabitate der Mückenfledermaus im Bereich Hollingen West und Mühlenbach anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume, insbesondere während der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Art, können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Baumhöhlenquartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V/A 3.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6) sowie 4m hohe Schutzzäune beidseitig der Trasse im Bereich Hollingen West in Verbindung mit spezifischen Bepflanzungen. Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in dem Bauabschnitt 3 zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-31.10.). Vorsorglich ist darüber hinaus eine spezifische Überprüfung von Baumhöhlen geplant. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 


Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 


Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 


 


Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 


 


 FFH-Anhang IV-Art 
 


 europäische Vogelart 


Rote Liste-Status 


Deutschland 


Nordrhein-Westfalen 


Messtischblatt 
 
 


 


 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 


 atlantische Region      kontinentale Region            
 


            grün         günstig          
 


            gelb          ungünstig / unzureichend            
 


            rot             ungünstig / schlecht                   
 


Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 


 A         günstig / hervorragend 
 


 B          günstig / gut            
 


 C          ungünstig / mittel-schlecht        


Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 


 


 
 


Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 


 


Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 


 
 
 
 


 


  


1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 


 ja  nein 


 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja 
 
 


 nein 


 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 


 ja  nein 


 


 


 


  


  


  







 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  


1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 


 


 
 
 


 ja 


 
 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 


 


 ja  nein 


 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  


 ja  nein 
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		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Fischotter (Lutra lutra)

		rlbrd: 3

		rlnrw: 1

		mtb: 3810

		Betroffenheiten: Ein Vorkommen des Fischotters kann im Untersuchungsgebiet nicht ausgeschlossen werden. Im Querungsbereich der Trasse mit dem Mühlenbach können relevante bau- und anlagebedingten Habitatverluste oder Einschränkungen der Funktion als Wanderkorridor ausgeschlossen werden. Tiefe Baugruben, u.a. für die Stützpfeiler der Brücke am Mühlenbach, können nachts zu Fallen für den Fischotter werden, wenn diese außerhalb der Bauzeiten offen sind. Ebenso können Lichteinwirkungen auf den Mühlenbach mit Funktionseinschränkungen bezogen auf Fischotterhabitate während der Bauzeit bei Nachtarbeit nicht ausgeschlossen werden. Betriebsbedingte Kollisionen mit dem Straßenverkehr aufgrund von Querungen sind ebenfalls denkbar.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionen mit dem Straßenverkehr ist die Abzäunung der Trasse im Bereich der Brücke über den Mühlenbach mit einem lückenlosen Anschluss des Zauns an das Brückenbauwerk sicherzustellen. Zur Vermeidung relevanter Störungen des Fischotters durch Licht, Lärm und menschliche Anwesenheit im Bereich des Mühlenbaches ist, entsprechend der ganzjährigen Aktivität der Art, ein Nachtbauverbot in diesem Bereich ganzjährig zu berücksichtigen. Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Fischottern im Bereich der Baugruben sind diese außerhalb der Arbeitszeiten entweder fischotterdicht abzuzäunen oder es sind Ausstiegsmöglichkeiten vorzusehen (z. B. Rampen). Einzelheiten sind im Rahmen der vorzusehenden ökologischen Baubegleitung (ÖBB) festzulegen.

		Auswirkungen: Unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben und der Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen ist das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auszuschließen.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 








Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 


Allgemeine Angaben  
 


 
 
 


Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 


Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 


 


Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 


 


Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 


 


 
 ja 


 


 
 nein 


Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 


 
 


Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   


 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 


 
 ja 


 
 nein 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 


Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 


 


Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   


 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 


 


 ja 
 


 nein 


 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 


       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
g 


 


 ja 
 


 nein 


  
 
 
 
 
 


 


. 
 







 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 


 


Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  


      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 


 
 


Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 


   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 


Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 


 


Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  


      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 


 


 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 





		PlanVorhaben Bezeichnung: Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten

		Antragstellung Datum: 17.05.2021

		ja: On

		nein: Off

		ja_2: On

		nein_2: Off

		ja_3: On

		ja_4: On

		ja_5: On

		nein_3: Off

		nein_4: Off

		nein_5: Off

		PlanVorhabenträger Name: Kreis Steinfurt, Straßenbauamt

		Beschreibung: Das Straßenbauamt des Kreises Steinfurt plant den Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten. Neben der direkten Flächeninanspruchnahme sind Durchschneidungs- und Randeffekte die maßgeblichen Wirkfaktoren. Betroffen hiervon sind die Artengruppen Avifauna und Fledermäuse. Details sind den Artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen (Mopsfledermaus und sonstige Arten) zu entnehmen.

		Arten: Es wurden alle nachgewiesene und potenziell vorkommende europäischen Vogelarten und FFH-Anhang IV-Arten geprüft. Bei gleicher Empfindlichkeit und Betroffenheit erfolgte eine zusammenfassende Prüfung von Arten. Dies betrifft neben den Allerweltsarten der europäischen Vogelarten  folgende planungsrelevante Vogelarten: Graureiher, Saatkrähe, Großer Brachvogel, Baumfalke, Sperber, Eisvogel, Bluthänfling, Gartenrotschwanz, Kleinspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, Mäusebussard, Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldschnepfe, Bechsteinfledermaus, Rauhautfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Breitflügelfledermaus und Kammmolch. Unter Berücksichtigung der Verteilung der Brutvorkommen und der jeweiligen Raumnutzung im Planungsraum der K 53n zeigt die Überlagerung mit den relevanten vorhabenbedingten Wirkfaktoren, dass für alle zusammenfassend geprüften Vogelarten das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann.

		Ausnahmegrund: Ergebnis der Konfliktanalyse im Rahmen der ASP ist, dass mit Ausnahme des Steinkauzes für alle vorkommenden planungsrelevanten Vögel, Fledermäuse, Fischotter und Kammmolch unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Schutz- und CEF-Maßnahmen das Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden kann. Aufgrund von Restunsicherheiten hinsichtlich  einer möglichen signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos für den Steinkauz ist für die Art die Ausnahmeprüfung durchgeführt worden (Details s. Unterlage 12.4.1 und 12.4.4). 
Die Untersuchung zumutbarer Alternativen betraf verschiedene Varianten der Westumgehung. Zusammengefasst ergibt sich aus dem Variantenvergleich, dass durch keine der untersuchten Trassenvarianten eine Erhöhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken in Bezug auf den Steinkauz und damit das mögliche Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermeidbar wäre. Vor diesem Hintergrund stellen die untersuchten Varianten in Bezug auf die Zielsetzung keine artenschutzrechtlichen Alternativen zur aktuellen Planung dar.
Zwingende Gründe sind: Erhebliche Entlastung der Ortsdurchfahrt Emsdetten, Erhöhung der Verkehrssicherheit (öffentliche Sicherheit), menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Gründe (siehe Unterlage 12.4.4). Die  angeführten zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, und hier im Besonderen die Belange der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit überwiegen die Belange des Artenschutzes. Dem gegenüber stehen auf Seiten des Artenschutzes  Beeinträchtigungen des Steinkauzes, die jedoch gemäß dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen weder auf der lokalen noch auf der biogeografischen Ebene eine Verschlechterung der Population des Steinkauzes herbeiführen. Zur Vermeidung einer Verschlechterung der Bestandssituation des Steinkauzes im Planungsraum ist ein umfangreiches artspezifisches Maßnahmenpaket an FCS-Maßnahmen vorgesehen. Gemäß dem Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKUNLV 2013) ist in Bezug auf die Wirksamkeit der vorgesehenen  FCS-Maßnahmen von einer hohen Prognosesicherheit auszugehen.  
Vor diesem Hintergrund überwiegen die Belange des Gemeinwohls gegenüber den betroffenen Belangen des Artenschutzes. 
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		Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung: 





